
Bekanntmachung über die 2. Berichtigung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dahlem 

 
 

Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 25 „Auf Schieferstein“ als Satzung beschlossen.  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Auf Schieferstein“ wurde im 

beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB durchgeführt und weicht von den 

Festsetzungen des Flächennutzungsplanes ab. 

 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 

Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des o.g. Bebauungsplanes angepasst. 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf Schieferstein“ war 

im rechtskräftigen Flächennutzungsplan teilweise als Landwirtschaftliche Nutzfläche 

bzw. als Private Grünfläche ausgewiesen und wird nunmehr vollständig als 

Wohnbaufläche dargestellt.  

 

Die Berichtigung des Flächennutzungsplans stellt einen redaktionellen Vorgang dar, 

auf den die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung 

finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen 

Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung. 

 

Der von der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes betroffene Bereich ist in dem 

nachfolgenden Kartenausdruck dargestellt. 

 

 

Dahlem, den 11.10.2022 

 

Der Bürgermeister 

gez. 

- Jan Lembach - 


